
786 der Beilagen zu den stenographischen P,rotokollen des Nationalrates IX. GP. 

Bericht 
des Unterrichtsausschusses 

über die Regierungsvorlage (734 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Religions­
unterrichtsgesetz abgeändert und ergänzt wird 

(Religionsunterrichtsgesetz-Novelle 1962). 

'Das ReligionsunterrichtlSgesetz vom Jahl'e 1949 
sieht den Religionsunterricht als Pflichtgegenstand 
an den allgemeinbildenden SChulen und im übri­
gen nur an jenen berufsbildenden Schulen vor, 
an denen er schon im Jahre 1933 Pflichtgegen­
stand war. Daran hat auch die Religionsunter­
richtsgesetz-Novelle 1957 nichts geändert, die nur 
eine Ne~regelung der dienstrechdichen Stellung 
der Religionslehrer und 'der ReUgiotisinspektore,n 
zum Gegenstande hatte. " 

,Die gesetzlich anerkannten Kirchen haben nun 
schon seit langem die Forderung erhoben,' den 
Religionsunterricht an allen berufsbildenden 
Schulen vorzusehen; Dieser Forderung kann die 
Berechtigung im Hinblick ,darauf, daß der Reli~ 
gionsunterricht einen wichtigen Erziehungsfaktor 
für alle im Entwicklungsalter stehenden Schüler 
darstellt, nicht abgesprochen werden. 

Die im Entwurf vorliegende Novelle verfolgt 
daher in erster Linie den Zweck, den Religio l1s­
unterricht auf alle berufsbildenden Schulen aus­
zudehnen. Darüber hinaus soll die Stellung der 
religiösen Obu'ngen geklärt und die" strittige 
Frage der ,Anbringung des Kreuzes in den 
Klassenräumen entschieden werden. Aus ver­
fassungsrechtlich,en Gründen ist ferner die Ein-

, beziehung des Inhaltes einiger bisher in Durch­
führungserlässen enthaltenen Regelungen erfor­
derlich. ' 

Bezüglich des katholischen Religionsunterrich­
tes ergibt sich die Notwendigkeit der Novel­
lierungdes Religionsunterrichtsgesetzes vor allem 
auch im Hinblick auf die m~t dem Heiligen Stuhl 
abgesChlossenen konkordatären Regelungen auf 
dem Sektor des Schulwesens. 

Der Untel"richtsausschuß hat in seiner Sitzung 
am 5. Juli '1962iur' Vorberatung der Regierungs­
vorlage einen Unteraussdiuß ,eingesetzt, dem von 

der österre,ichischen Volkspartei die Abgeord­
neten E ich i n ge r, Dr. Gei ß I e r, Rudolf 
G r a f, Dr. G r ü n s t eid I; Lei s se rund Dr. 
Dipl.-Ing. Ludwig W eiß, von der Sozialistischen 
Partei österreichs die Abgeordneten Anna 
C zer n y, E 11 g e, M a r k, Dr. Neu ge bau e r, 
P öl z und Dr. W in t e r und von der Freiheit­
lichen Partei österreichs der Abgeordnete Doktor 
van Ton gel angehörten. Der Untera,usschuß 
hat die Regierungsvorlage eingehend beraten und 
Abänderungen vorgeschLagen. 

Der Unterrichtsausschuß hat in seiner Sitzung 
am 16. Juli 1962 in Anwesenheit des Bundes­
ministers ftr Unterricht Dr. D r i m m e I den 
Bericht des Unteniusschusses entgegengenommen 
und die Regierungsvorlage mit den vom Unter­
ausschuß vorgeschlagenen Abänderungen in Be­

,ratung gezogen. 

"Die Beratung des Unterrichtsausschusses hatte 
folgendes Ergebnis: 

-Zu Art. I (Einleitung): 

Durch die Einfügung eines neuen Art. In, der 
bezüglich des land- und forstwirtschaftlichen 
Schulwesens die Weitergeltung des Religions­
" unterrichts gesetzes 1949 in der Fassung der 
Novelle 1957 feststellt, erscheint eineentspre­
chende Verweisung schon in der Einleitung des 
Art. I zweckmäßig. 

ZuZ.l: 

1. Die Einfügung einer neuen lit. f (Lehran­
stalten für gehobene Sozialberufe) ist notwendig, 
weil ,das Religionsunt,errichtsgesetz den Religions­
unterricht an allen Schulen, deren Organisation 
im gleichzeitig vorliegenden Sdn~lorganisations­
gesetz geregelt werden soll, behan,deln muß. Das 
Schulorganisationsgesetz regelt aber im lI. Haupt­
stück Teil B Abschnitt IV auch die Organisation 
der Lehranstalten für gehobene Sozialberufe, wes­
halb auch das Religionsunterrichtsgesetz hi05icht-
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tidt dieser Sdtulen Bestimmungen enthalten muß. 
Da essidt bei diesen Lehranstalten nadt der Ein­
teilung des SdtulorgaIllisationsgesetzes um "den 
Akademien verwandte Lehranstalten" handelt, 
die nidtt unter ,den Begriff "mittlere und höhere 
Schulen" subsumiert werden können, müssen sie 
gesondert angeführt werden. 

2. Die Einfügung in lit. g (bisher lit.f), wo­
nach von den Anstalten der Lehrer- und der Er­
zieherbildung die land- und forstwirtsdtaftlidten 
Attstalte'n dieser Art ausgenommen werden, ist 
aus redttstedtnisdten Gründeili erforderlidt, weil 
sidt der vorliegende Gesetzentwurf aus Kompe­
tenzgründen nidtt auf land- und forstwirtsdtaft­
lidte Sdtulen beziehen kann.' 

Zu Z. 4: 

Aus dem Wortlaut des § 2 Abs. 2 in der 
Fassung der Regierungsvorlage könnte gesdtlos­
sen werden, daß die Wirksamkeit der von deri 
Kirdten und Religionsgesellsdtaften erlassenen 
Lehrpläne für den Religionsunterricht von einer 
Kundmadtung durdt das zuständige Bundesmini­
sterium abhängig ist. Eine Bestimmung dieses 
Inhaltes stünde aber in Widerspruch zu Arti­
kel 0 17 des Staatsgrund,gesetzes über die allgemei­
ne~ Redtte der Staatsbürger, nadt weldtem die 
Besorgung des Religionsunterridttes ausschließ­
lidt Sadte der Kirchen ,'und Re1igionsgesellsdtaften 
ist. Durdt diese Abänderung wird einerseits ge­
währleistet, daß die diesbezüglidte Rechtslage 
klargestellt wird; und anderseits ermöglidtt, daß 
die Lehrpläne für den Religionsuriterridtt in 
gleicher Weise, wie die Lehrpläne für die übrigen 
Unterridttsgegenstände, der öffentlidtkeit be­
kanntgegebeili werden, wobei allerdings die Be­
kanntmadtung der Lehrpläne für. ,den Religions­
unterridtt durch das zuständige Bundesministe­
rium lediglich deklaratorischen Charakter hat. 

Zu Z. 5: 

Bei den Abänderungen handelt es sidt ledig­
lich um stilistische Verbesserungen. 

Zu Z. 6: 

1. Hiezu stellte ·der Aussdtuß fest, daß unter 
dem in § 2 a Abs. 2 verwendeten Ausdruck 
"Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterridtt im 
bisheri,gen Ausmaß" jenes Ausmaß zu verstehen 
ist, das im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes tatsädtlich geübt wird. Dieses 
Ausmaß ist nach Bundesländern und nadt Kirdten 
(Religionsgesellschaften) versdtieden. . 

2. Die Anbringung der staatlichen Symbole in 
den Klassenzimmern wird anläßlidt der notwen­
digen Novellierung des Pflidttsdtulerhaltungs-

Eichinger 
Beridtterstatter 

Grundsatzgesetzes, BGBL Nr. 16311955, und in 
einem späteren Bundessdtulerhaltungsgesetz ge­
regelt werden müssen. 

Zu Z. 12: 

Bei ,der Bildung von Religionsunterrichts­
gruppen gemäß 7 a wird auf die Zumutbarkeit des 
Schulweges für die Schüler Bedadtt zu nehmen 
sem. 

Zu Art. III (neu): 

Da nach der in Vorbereitung stehenden Bun­
desverfassungsnovelle die Kompetenzverteilung 
auf dem Gebiete des la11!d- und forstwirtsdtaft­
lichen Schulwesens einem gesonderten Bundesver­
fassungsgesetz vorbehalten wird, wird diesbezüg­
lich vorläufig ,~ie sidt aus § 42 Verfassungs-Ober­
gangs gesetz 1920 ergebende Redttslage (paktierte 
Bundes- und Landesgesetzgebung) fortbestehen. 
Aus diesem Grunde kann sich die vorliegende 
Religionsunterridttsgesetz-Novelle 1962 nur auf 
das dem Bundesministerium für Unterricht 
unterstehende Sdtulwesen beziehen. Hinsidttlich 
der land- und forstwirtsdtaftlidten Sdtnlen bleibt 
hingegen einstweilen das Religionsunterridtts-' 
gesetz 1949 in der Fassung der Novelle 1957 
weiter in Geltung, was durch den eingefügten 
nenen Art. IU klargestellt werden soll. 

Zu Art. IV: 

Der Ausschuß beschloß, den Art. IV' zu strei­
chen, da in den Entwurf einer Bundesverfassungs­
novelle hi1llS,ichtlich ,des Schulwesens bereits eine 
Bestimmung aufgenommen worden ist (Art. ·14 
Z. 10), die die gleiche Regelung zum Inhalt hat. 

Im übrigen wird hinsidttlich der unverändert 
gebliebenen Bestimmungen auf die Erläuternden 
Bemel'kungen zur Regierungsvorlage hingewiesen. 

Die Regierungsvorlage wurde nadt einer ein­
gehenden Beratung unter Berücksidttigung der 
vom Unterausschuß vor,gesdtlagenen Abänderun­
gen einstimmig angenommen. An ,der Debatte 
beteiligten sidt außer dem Berichter~tatter die 
Abgeordneten Dr. Jose! G r u be r,' M ar kund 
Dr. W in t er sowie Bundesminister Doktor 
Drimmel. 

Der Unterridtts.aussdtuß stellt den An t rag, 
'der Nationalrat wolle dem von der Bundesregie­
rung vorgelegten Gesetzentwurf (734 der Bei­
lagen) mit den a n g e s chI 0 s sen e n A b ä n­
der u n gen die verfassung!i\mäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, am 16. Juli 1962 

Dr. Dipl.-Ing. Ludwig Weiß 
Obml!nn 

). 
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Abänderungen 
zum Gesetzentwurf in 734 der Beilagen 

1. In der Einleitung des Art. I ist nach dem die nicht im Widerspruch zur staatsbürgerlichen 
Worte "bezieht" der Klammerausdruck ,,(Arti- Erziehung stehen." 
kel III)" einzufügen. 

6. Im Art. I Z. 6 ist im § 2 a Abs. 1 und 2 
2. Im Art. I Z. 1 wird im § 1 1\bs. 1 eine neue jeweils das Wort "sonstigen" zu streidIen. 

lit. f folg,enden Wortlautes eingefügt: 

,,,f) Lehranstalten für gehobene Sozialberufe," 

3. Die ursprüngliche lit. f erhält die Bezeich­
nung "lit. g", wobei nach ,dem Worte "Erzieher­
bildung," die Worte "mit Ausnahme der land­
und forstwirtschaftliche~ Anstalten," einzufügen 
sind. 

4. Im Art. I Z. 4 treten im § 2 Abs. 2 im 
ersten Satz an Stelle der Worte "und vom zu­
ständigen Bundesministerium ~undgemacht." die 
Worte "und sodann vom zuständigen Bundes­
minist~rium bekanntgemacht. " 

7. Im Art. I Z: 6 ist im § 2 b Abs. 1 das Wort 
"An" durch das Wort "In" zu ersetzen. 

8. Art. III hat zu lauten: 

"Hinsichtlich der land- und forstwirtschaft­
lichen Schulen bleiben bis zu einer anderweitigen 
ges,etzlidIen Regelung die Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 13. Juli 1949, BGBI. N r. 190, 
betreffend den Religionsunterricht in der Schule ' 
(Religionsunterrichtsgesetz), -in der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 10. Juli 1957, BGBl. Nr. 185 
(Religionsun terrichtsgesetz-Novelle 1957), vor­
läufig in Geltung." 

5. Im Art. I Z. 5 hat der Abs. 3 ,des §, 2 zu " 9. Der bisherige Art. III erhält die Bezeich-
lauten: . 

,,(3) Für den Religionsunterricht dürfen nur 
Lehrbücher und Lehrmittel verwendet werden, 

nung "Art. IV". 

10. Der bisherige Art. IV entfällt. 
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